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In Anbetracht dieser Erwagungen emp-
fiehlt der Zentralvorstand des Schweize-
rischen Verbandes fir Frauenrechte, das
gegen dieses Gesetz ergriffene Referen-
dum nicht zu unterschreiben.»

Unter dem Prasidium von Frau Stadtratin
Dr. Regula Pestalozzi liess sich die Verei-
nigung Freisinnig-Demokratischer Frauen
des Kantons Zirich an ihrer Delegierten-
versammlung uber die Vor- und Nachteile
des neuen Kindesrechts im ZGB informie-
ren. Die Delegierten begrissten die Bes-
serstellung des ausserehelichen Kindes
lebhaft und beschlossen mit 46 gegen 5
Stimmen, das gegen das Gesetz ergriffene
Referendum nicht zu unterstitzen.

Auch der Vorstand des Evangelischen
Frauenbundes der Schweiz begrisst in
einem der Presse ubergebenen Commu-
niqué die neue Regelung des Kindes-
rechts. Die Aufhebung der Diskriminie-
rung des ausserehelich geborenen Kindes
und die weitgehende Besserstellung aller
ausserhalb der ehelichen Gemeinschaft
aufwachsenden Kinder entspreche dem
Sinn und Geist des Evangeliums, umso-
mehr, als die Institution der Familie auch
im neuen Recht erhalten und geschiizt
bleibe.

An einer Prasidentinnenkonferenz des
Bundes Schweizerischer Frauenorganisa-
tionen in Bern haben sich die Anwesen-
den mit 82 zu 2 Stimmen, bei 7 Enthaltun-
gen, fur das neue Kindesrecht ausge-
sprochen.

Kopfjagerei in Ziirich

Seitdem Stadtratin Dr. Regula Pestalozzi
im Januar 1975 im Zircher Gemeinderat
bekanntgab, wegen Verdachts der vor-
satzlichen Totung habe gegen Prof. Dr.
U. Haemmerli, Chefarzt der medizinischen
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Klinik des Stadtspitals Triemli, eine Straf-
untersuchung eingeleitet werden mussen,
gehen die Wogen der Emotionen hoch.
Ein Thema, ernst genug, um objektiv und
verantwortungsbewusst angegangen und
behandelt zu werden — die aktive Sterbe-
hilffe — muss dazu herhalten, von einem
Teil der Presse zu einem unerbittlichen
Machtkampf zwischen Stadtratin  und
Chefarzt herabgewlrdigt zu werden.
Durch die ausgewogene Einstellungsver-
fugung der Staatsanwaltschaft wurde die
Liskussion nicht etwa in die ihr gebih-
renden Bahnen gelenkt, die Auseinander-
setzung wurde vielmehr einem Hohepunkt
entgegengetrieben. Schwarzmacher und
Weisswascher fordern den Rucktritt der
Magistratin, unter anderem weil dem Pro-
fessor die Zusammenarbeit mit ihr nicht
mehr zugemutet werden konne. Der Arzt
dagegen wird zum Uberlegenen Held em-
porgejubelt, der nichts, aber auch gar
nichts, falsch gemacht hat.

Wahrend die heftigsten Angriffe gegen sie
konstruiert wurden, befand sich Stadt-
ratin Pestalozzi in den Ferien; sie konnte
sich deshalb erst spat zur Wehr setzen.
lhre Feststellungen, aus denen wir die
wesentlichsten Punkte  herausgreifen,
zeichnen sich — vielleicht gerade, weil sie
aus der Distanz gemacht wurden — durch
Sachlichkeit und Klarheit aus.

Besuche im Triemli-Spital

Nach ihrem Amtsantritt im April 1974 hat
Stadtratin  Pestalozzi programmgemass
die Spitaler und Krankenheime der Stadt
Zurich besucht. Entgegen anderslauten-
den Behauptungen stattete sie nach Vor-
anmeldung auch dem Triemli-Spital am
28. Mai, am 18.Juni und am 22. Juli Be-
suche ab. Professor Haemmerli war bei
diesen Besuchen abwesend, besondere



Probleme der medizinischen Klinik wur-
den nicht erwahnt.

Die folgenschwere Unterredung

Erstmals am 22. November 1974 ersuchte
Professor Haemmerli seine neue Vorge-
setzte um eine Unterredung am 10. De-
zember 1974, die ihm gewahrt wurde.
«Herr Professor Haemmerli informierte
mich dabei uber die Art, wie er seine
Klinik fihre und Uber die Probleme der
Chronischkranken», schreibt Stadtratin
Pestalozzi Uber dieses Gesprach, und sie
fahrt fort: «Er sagte mir, es liege ihm
daran, die Dauer des Spitalaufenthaltes
nach amerikanischer Methode zu ver-
kirzen. Im Zusammenhang mit der Schwie-
rigkeit, Chronischkranke in Pflegeheimen
unterzubringen und unter Hinweis auf die
Uberfiullung der fur Chroniker reservier-
ten Betten seiner Klinik erklarte er, dass
man hoffnungslos Chronischkranken die
Nahrung entziehe und ihnen nur noch
leeres Wasser gebe, womit sie immer noch
einige Monate leben konnten.»

Abkldarungen zum Nahrungsentzug

Durch Gesprache mit Drittpersonen ver-
gewisserte sich die Stadtratin, dass diese
Praxis in der Abteilung von Professor
Haemmerli tatsachlich ausgeiibt wurde.
Sie stellte zudem fest, dass in den ande-
ren Kliniken des Triemli-Spitals, aber
auch in allen anderen stadtischen Insti-
tutionen, die Chronischkranke betreuen,
diese Praxis keine Anwendung findet.
Ferner erklarte eine Reihe von prominen-
ten Arzten, von Stadtratin Pestalozzi be-
fragt, Ubereinstimmend, diese Praxis sei
unzulassig. Weiter befasste sich die Stadt-
ratin mit der einschlagigen Literatur, mit
Gutachten, Bundesgerichtsentscheiden,
Publikationen und mit den Richtlinien der
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Schweizerischen Akademie der medizini-
schen Wissenschaften fir die Definition
und die Diagnose des Todes. Aus all die-
sen Ausserungen musste die Stadtratin
schliessen, dass die in Frage stehenden
Chronischkranken im Triemli-Spital juri-
stisch und medizinisch gesprochen nicht
tot waren und Anspruch auf Nahrung
hatten. Diese Patienten namlich, denen
die Nahrung entzogen wurde, waren be-
wusstlos, aber sie atmeten noch spontan.
Von den 27 Patienten erfolgte nur bei ei-
nem eine Intensivbehandlung in der Not-
fallstation, alle anderen 26 waren Patien-
ten der allgemeinen Abteilung.

Regionalisierungsplan fiir die Zuweisung
von Chronischkranken

Eine Durchsicht der Akten ergab, dass
von Anfang an das Stadtspital Triemli als
gemischtes Spital fur Akutkranke und
Chronischkranke bestimmt worden war.
Im Marz 1971 war ein Plan uber die Zu-
weisung von Chronischkranken an die
verschiedenen Spitaler der Region Zurich
vereinbart worden. Am 31. Oktober 1972
fand eine Verschiebung der Grenzen zu-
gunsten des Triemli-Spitals statt. Begeh-
ren einzelner Arzte auf Anderung des
Regionalisierungsplanes  kénnen  aber
nicht ohne Zustimmung der ubrigen Spi-
talleiter und auch nicht ohne das Einver-
standnis der kantonalen Gesundheits-
direktion erfillt werden.

Die Akten ergaben ferner, dass Professor
Haemmerli unter dem Amtsvorganger von
Stadtratin Pestalozzi wiederholt Vorstosse
fur die Zuteilung einer grosseren Zahl
von Chronischkranken an andere Spitaler
unternommen hat. Einen gleichlautenden
Antrag stellte er auch wieder im Gesprach
mit Stadtratin Pestalozzi am 10. Dezem-
ber 1974.



Ringen um das richtige Vorgehen

«Im Vordergrund stand flar mich der
Schutz der Chronischkranken», erklart
Regula Pestalozzi in ihren Klarstellungen.
Der erste Schritt war ein Gesprach mit
dem zustandigen Dienstchef und Vorge-
setzten von Professor Haemmerli und die
Ausserung des Wunsches, dass die Pra-
xis des Nahrungsentzuges nicht fortge-
setzt werde. Obwohl der Juristin bewusst
war, dass die Strafprozessordnung des
Kantons Zurich Behordemitglieder ver-
pflichtet, strafbare Handlungen, die ihnen
in ihrer amtlichen Stellung bekannt wer-
den, der zustandigen Anklagebehdrde
mitzuteilen, prufte sie zuerst, ob eine Ab-
~ klarung durch eine verwaltungsinterne
Untersuchung moglich ware. Die Materie
schien dafur aber viel zu heikel, und diese
Auffassung wurde auch von konsultierten
Crittpersonen geteilt. Regula Pestalozzi
entschloss sich, einen Oberrichter zu Rate
zu ziehen, der fur ihr Thema besonders
qualifiziert war, weil er sich beruflich mit
dem Problem des juristisch-medizinischen
Todes hatte befassen missen. Auch er
gelangte zur Auffassung, dass unter den
vorliegenden Umstanden die Staats-
anwaltschaft orientiert werden misse; er
vermittelte eine Besprechung mit dem
Ersten Staatsanwalt, die am 10. Januar
1975, also einen vollen Monat nach der
Unterredung mit Prof. Haemmerli, statt-
fand. Nachdem die Stadtratin dem Ersten
Staatsanwalt des Kantons Zirich die ihr
bekannten Tatsachen vorgelegt hatte, er-
klarte dieser, er sei verpflichtet zu han-
deln. Er ordnete die Durchfihrung einer
Strafuntersuchung an und beauftragte
damit die Bezirksanwaltschaft Zlrich. Die
Durchfuhrung des Verfahrens war aus-
schliesslich Sache der Untersuchungs-
behodrden, die Stadtratin hatte damit nichts
zu tun.
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Die vorubergehende Amtseinstellung von
Prof. Haemmerli wurde vom Gesamtstadt-
rat beschlossen. Prof. Haemmerli hat wah-
rend dieser Zeit seine volle stadtische
Beamtenbesoldung weiterbezogen; nach
zwei Wochen wurde ihm die Behandlung
von Privatpatienten im Triemli-Spital wie-
der gestattet.

Zur Einstellungsverfiigung
der Staatsanwaltschaft

Im Interesse einer objektiven Meinungs-
bildung hebt die Stadtratin aus diesem
Bericht zwei Stellen hervor:

«Die Frage, ob die bei den insgesamt 27
Patienten durchgefuhrten Nahrungsentzu-
ge deren Tod herbeigefuhrt oder den
Todeseintritt beschleunigt haben, konnte
der Gutachter nicht mit genltgender Si-
cherheit beantworten. Zwar muss eine
Lebensverklrzung in einigen Fallen als
moglich, in anderen sogar als wahr-
scheinlich angesehen werden, doch rei-
chen die vorhandenen Unterlagen zu ei-
ner sicheren nachtraglichen Beurteilung
nicht aus.»

Die Staatsanwaltschaft stellte bei ihren
Abklarungen fest, dass zwei bewusstlose
chronischkranke Patienten, welche die
Null-Diat erhielten, wieder aufgewacht
sind. Einer der Patienten erwachte nach
14 Tagen Nahrungsentzug und verlangte
nach Essen. Er lebte anschliessend noch
zweieinhalb Jahre weiter.

Im Zusammenhang mit der Kostenaufer-
legung erklart die Staatsanwaltschaft:

«Prof. Dr. med. Haemmerli hat in der Un-
tersuchung zugegeben, dass er die Vor-
sleherin des Gesundheitsamtes mit seinen
Ausserungen taktisch etwas unter Druck
setzen wollte und dass er deshalb das
Problem der Behandlungseinstellung bei
nichtheilbaren Kranken zu stark betont



habe. Auch seine diesbezuglichen Aussa-
gen im Zusammenhang mit Bettennot
seien aus taktischen Grunden erfolgt.
Diese Ausserungen von Prof. Haemmerli
gegenuber Frau Stadtrat Dr. Pestalozzi
mussen — auch wenn sie aus taktischen
Grunden erfolgten — als sehr leichtfertig
vorgebracht bezeichnet werden; sie
schockierten die Vorsteherin des Gesund-
heitsamtes und flihrten auch unmittelbar
zur Einleitung des Strafverfahrens. Damit
erscheint aber auch eine Kostenauflage
an Prof. Dr. med. Haemmerli als gerecht-
fertigt.»

«Aus dem geschilderten Verlauf durfte
ersichtlich sein, dass ich die Beschafti-
gung mit dem Problem der Euthanasie in
keiner Weise suchte», beschliesst Stadt-
ratin Regula Pestalozzi ihre Klarstellun-
gen, «ich wurde damit konfrontiert und
hatte, als Behordemitglied wie als Mensch,
nach bestem Wissen und Gewissen zu
handeln. Es ging immerhin um eine Frage
auf Leben und Tod von Patienten in einem
Zurcher Spital, fiir das ich die letzte Ver-
antwortung trage.

Die in den letzten Wochen und Monaten
gegen mich ergangenen Angriffe konnen
mich nicht davon abhalten, auch kinftig
weiterhin meinem Gewissen zu folgen.
Einen Rucktritt ziehe ich deshalb nicht in
Betracht. Es wirde mich freuen, wenn in
Zukunft die Note unserer chronischkran-
ken Mitblirger mit derselben o6ffentlichen
Anteilnahme diskutiert wurden, mit der

nun der «Fall von Prof. Haemmerli» be-
dacht wurde.»

Arztliche Stimmen

gegen die Nullkalorien-Diat

Diesen Feststellungen der Stadtratin

mochten wir nur noch zwei Ermittlungen
der Untersuchungsbehorden beifligen.
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Nach den Feststellungen des Gutachters
unterscheidet sich die Klinik am Stadt-
spital Triemli von anderen Spitalern ins-
besondere dadurch, dass hier verhaltnis-
massig rasch von der Futterung der Pa-
tienten zur Sondenernahrung ubergegan-
gen wird. Im weiteren hat eine Umfrage
unter zahlreichen Chefarzten in der gan-
zen Schweiz uber die Ernahrung von Pa-
tienten, welche dieselben Charakteristiken
aufweisen wie diejenigen der in Frage
stehenden Untersuchung, ergeben, dass
ein grosser Teil der Befragten sich prin-
zipiell von der «Nullkalorien-Diat» distan-
ziert.

Besinnung aufs Wesentliche tut not

Die Schweizerische Akademie der medi-
zinischen Wissenschaften hat sich zur
Frage der Sterbehilfe, die durch das Ver-
fahren gegen Prof. Haemmerli in ihrer
ganzen Problematik aufgezeigt wurde,
noch nicht geaussert. Uber kurz oder lang
wird vermutlich von dieser Seite eine
Stellungnahme kommen und es bleibt ab-
zuwarten, ob nur medizinische oder auch
ethische Gesichtspunkte ins Feld gefuhrt
werden.

Eine andere Frage ist diejenige nach den
Motiven verschiedener Presseerzeugnisse,
die wegen dieses einen Vorkommnisses,
ohne ihre Leistungen als Vorsteherin des
Gesundheitsamtes auch nur eines Gedan-
kens zu wurdigen, Regula Pestalozzi der
Unfahigkeit und Verantwortungslosigkeit
bezichtigen und unverblimt ihren Rick-
tritt fordern. Es wurden in der Tat schon
unfahige Leute in hohe Amter katapultiert,
aber noch nie hat eine sich Uber Jahre
erstreckende untaugliche Amtsfihrung so
heftige und gehassige Reaktionen her-
vorgerufen.

Die Motive sind vermutlich auf verschie-
denen Ebenen zu suchen. Von allem An-



fang an musste man sich fragen, wie wohl|
die Kommentare ausgefallen waren,
wenn ein Stadtrat namens Haemmerli ein
Verfahren gegen eine Arztin namens
Pestalozzi hatte einleiten lassen, weil sie
ihm aus taktischen Grinden derartige
Enthiillungen gemacht und ihn etwas un-
ter Druck gesetzt hatte. Vielleicht hat
jener Mann fir viele gesprochen, der im
Laufe einer Diskussion lber das damals
eben eingeleitete Verfahren zornentbrannt
fragte: «Was hat sie als Frau einem Mann
und Professor (berhaupt vorzuschrei-
ben?», und freundlich darauf aufmerk-
sam gemacht, dass hier nun eben einmal
«sie» die Vorgesetzte eines Mannes sei,
fassungslos verstummte, weil die Ver-
dauung dieses Brockens offensichtlich
Muhe bereitete.

Zum Teil dirften aber auch ganz hand-
feste politische Interessen — Spekulatio-
nen auf einen freiwerdenden Stadtrats-

sitz — und finanzielle Erwagungen hin-
tergrindig mitgewirkt haben. Professor
Haemmerli soll seine Pressekampagne

letztes Jahr der Public Relations Abtei-
lung einer grossen Werbeagentur uber-
tragen haben. Werbeagenturen beschaf-
tigen sich aber nicht nur mit Public Rela-
tions, sie vergeben auch grosse Insera-
tenauftrage, Auftrage, von denen die Zei-
tungen zum grossen Teil, Gratisanzeiger
sogar ausschliesslich, leben.

Moglicherweise lag es am Thema selbst
— die Verdrangung des Todes ins Kran-
kenhaus — das an eigenes Versagen und
eigene Versaumnisse erinnerte und das
schlechte Gewissen heftig reagieren liess.

Langstrasse 43
beim Helvetiaplatz
Telefon 39 5866

Ob Costume, Hosenanzug oder Jupe

Die neuesten Pullis, Blusen und Jacken
vom Modehaus

carina

bedeuten die Losung
fir lhre Garderoben-Probleme

Baumackerstrasse 35
Bauhof-Oerlikon
Telefon 481044
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Weder Emotionen noch eigensiichtige
Interessen sind indessen geeignete Rat-
geber in einer Auseinandersetzung. Er-
folgt diese Auseinandersetzung sogar in
der Offentlichkeit, ist Massigung doppelt
am Platz. Auch ein Politiker, ob Frau oder
Mann, darf nicht als «Freiwild» betrachtet
und behandelt werden. Wenn der im Fall
Haemmerli laut gewordene Ton Schule
macht, wird es immer schwieriger wer-
den, qualifizierte, mehr nach ihrem Ge-
wissen als nach politischem Kalkil han-
delnde Personlichkeiten fir politische
Amter zu gewinnen. Und wie lautete doch
seinerzeit eine der haufigsten Einwande
gegen die politische Gleichberechtigung
der Frau? Frauen wirden emotionell, nicht
objektiv urteilen und handeln? Im Fall
Haemmerli hat eine ganze Reihe von Man-
nern bewiesen, dass sie Emotionen nicht
nur anzuheizen, sondern bis zum Uber-
druss auf Dauerflamme zu halten ver-
stehen.

Margrit Baumann

Informationen liber Sozialwerke

Die vielen Einzahlungsscheine, mit denen
im Laufe eines Jahres an unsere Spende-
freude appelliert wird, erinnern uns immer
wieder daran, wieviele soziale Institutio-
nen in unserem Lande tatig sind. Was
aber, wenn wir selbst einmal Hilfe notig
haben? Es muss sich nicht immer um
finanzielle Unterstlitzung handeln, manch-
mal wurde uns ein Rat von kompetenter
Stelle helfen, eine kritische Situation
selbst und besser zu meistern. An wen
konnen wir uns wenden, wenn wir rasch
eine Hauspflege brauchen, wenn Kon-
flikte mit Kindern oder Jugendlichen ent-
siehen, wenn wir eine Rechtsauskunft
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benodtigen oder uns Uber die geeignete
Methode =zur Verhiitung unerwiinschter
Schwangerschaften informieren lassen
wollen? Nicht selten verschlimmert sich
ein Zustand unndtig, weil wir — aus Un-
kenntnis der zur Verfigung stehenden
Hilfsmittel — nicht rechtzeitig eingreifen.
Wir wollen hier auf zwei Instrumente hin-
weisen, die uns solche Informationen
vermitteln.

Sozialwerke der Stadt Ziirich

Der Kirchliche Sozialdienst hat in 9. Auf-
lage ein Verzeichnis der Sozialwerke und
Pfarramter in der Stadt Ziirich herausge-
geben. Ubersichtlich geordnet findet man
in diesem Buch Hilfen fur alle Lebens-
stufen, fur rechtliche Massnahmen, zur
Deckung besonderer Lebensbediirfnisse
und far bestimmte Zielgruppen sowie
Adressen von allgemeinen Auskunftsstel-
len, von Heimen und von Pfarramtern
oder kirchlichen Behorden verschiedener
Bekenntnisse. Das Werk kostet rund 30
Franken und wird deshalb weniger fiir den
Hausgebrauch als aus beruflichen Griin-
den angeschafft werden. Auf Anfrage er-
teilt jedoch der Kirchliche Sozialdienst,
Klosbachstrasse 51, 8032 Ziirich, Telefon
01/3277 42 Auskunft. Wir werden in der
«Staatsburgerin» von Zeit zu Zeit solche
Adresslisten publizieren und beginnen in
dieser Ausgabe mit der Rechtsberatung.

Kantonale Informationsstelle

Vor rund zwei Jahren wurde im Kanton
Zurich eine Informationsstelle fiir Sozial-
dienste geschaffen. Der erste Auftrag lau-
tete auf Erfassen aller im Kanton vorhan-
denen sozialen Institutionen. Diese Auf-
gabe ist erflllt, ein zentrales Register
liegt vor. Der zweite Auftrag — Abkla-
rung der bereits vorhandenen und noch



	Kopfjägerei in Zürich

